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anderes Europa?
Europäische Arbeitslosenversicherung – Vorstoß für ein

Die Europäische Kommission hat eine Initiative für eine Europäische Arbeitslosenversicherung 

(EALV) gestartet.1 Hintergrund des Diskussionsbeitrages, für den EU-Sozialkommissar László Andor 

verantwortlich zeichnet, sind die gerade in der Eurokrise sichtbar gewordenen konjunkturellen 

Ungleichgewichte zwischen den Krisenstaaten und der Kernzone. Zentral geht es um zwei Frage-

stellungen. Normativ steht die Europäische Union als föderativer Staatenbund auf der Basis des 

Lissabon-Vertrages und die Entwicklung hin zu einer Fiskal- und Transferunion infrage. Sollen die 

Vereinigten Staaten von Europa oder gar die Europäische Republik (Res publica) mit systemati-

schen und dauerhaften Transfers ein Europa der Mitgliedstaaten ablösen (vgl. Guérot und Menasse 

2013)? Hiervon zu unterscheiden ist eine positive Perspektive mit den Aspekten ihrer Ausgestal-

tung, ihrer Wirkungsweise und möglichen Problemen.

Grundsätzliche Überlegungen

Die Vorschläge zu einer EALV sind ein In-
diz dafür, dass die Europäische Wäh-
rungsunion (EWU) nicht im Sinne eines 
optimalen Währungsraumes funktioniert. 
Die Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB) mit einem einheitlichen Zins-
satz scheitert bei unterschiedlichen Kon-
junkturen. Zudem wirken die zumeist nicht 
abgestimmten Fiskalpolitiken der Staaten 
überwiegend prozyklisch.2 Folglich wäre 
ein Wechselkursmechanismus erwünscht, 
um unterschiedliche Konjunkturen und 
strukturelle Probleme kurzfristig abzufe-
dern. Systemkonform im Sinne des Lissa-
bon-Vertrages und dem dort festgeschrie-
benen Verbot des monetären und fiskali-
schen Beistands wären deshalb der Aus-
tritt der Krisenstaaten und die Konzentra-
tion auf eine Eurokernunion.3

 2 Als Ausnahme gilt das abgestimmte Konjunktur-
paket der Eurostaaten anlässlich der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 (vgl. Dullien und 
Fichtner 2012, S. 10).

 3 Explizit ist ein Austritt aus der EWU vertraglich nicht 
vorgesehen. Auf der Basis von Art. 50 EUV i.d.F.v. 
Lissabon könnte man allerdings die Möglichkeit 
eines Teilaustritts »als Minus gegenüber einem Voll-
austritt« rechtfertigen, der einer Kündigung des 
Protokolls gleichkommen würde. Vgl. Seidel 
(2007), der aus dem generellen Austrittsrecht ein 
Recht zu einem Teilaustritt ableitet (a maiore ad 
minorem); ähnlich Herrmann (2010, S. 417) sowie 
Vischer (2010, S. 44 f.). Darüber hinaus sieht Art. 2 
Abs. 1 AEUV die Möglichkeit einer Ermächtigung 
durch die Union zu einer nationalen gesetzlichen 
Regelung in den Fällen vor, in denen die EU eine 
ausschließliche Zuständigkeit besitzt. Dies gilt für 
die »Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist« (Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV). 
Voraussetzung für diese Rückermächtigung wäre 
ein einstimmiger Beschluss des Europäischen Rats 
(EU-Rat) zu einem entsprechenden Aufhebungs-
vertrag (vgl. auch Seidel 2012, S. 157 ff).

Steht hingegen der Erhalt der Eurozone 
im Kreis der jetzigen Mitglieder im Mittel-
punkt des politischen Bemühens, so ist 
die Forderung nach einer EALV durchaus 
folgerichtig. Entsprechend dem Modell 
eines automatischen Stabilisators könnte 
sie für einen konjunkturellen Ausgleich oh-
ne systematische Transfers sorgen. Vor-
aussetzung wären unkorrelierte Schocks 
auf der Basis einer Abweichung vom 
Trend des Euroraumes, um im Privatsek-
tor die Nachfrage durch angepasste Net-
tozahlungen zu stabilisieren. Kommt es in 
dem einen Land aufgrund konjunktureller 
Faktoren zu einer Produktionslücke, so 
bekämen Arbeitslose aus einem EALV-
Fonds Zahlungen. Sollten sich andere Eu-
roländer zeitgleich in einer Boomphase 
befinden, würden entsprechende Zahlun-
gen in den Haushalt der EALV fließen. Im 
Ergebnis erfolgt eine Glättung der Nach-
frage über die Eurozone. Idealtypisch 
nicht vorgesehen sind systematische, 
dauerhafte Transferleistungen zum Aus-
gleich eines strukturellen Doppeldefizits 
von Staatshaushalt und Leistungsbilanz.4

Dies entspricht in Grundzügen einer Fis-
kalunion, deren Kern eine fiskalische Ver-
sicherung mit Risikoausgleich kennzeich-
net. Damit verknüpfte Transfers wären vor-
übergehend und unsystematisch. Davon 
zu unterscheiden ist eine Transferunion, 
deren Kernelemente systematische und 

 4 Gemäß der Identität von gesamtwirtschaftlicher 
Ersparnis S, die zur Finanzierung der volkswirt-
schaftlichen Nettoinvestition In, dem Staatsdefizit 
DG und einem Leistungsbilanzüberschuss (X – M) 
dient, muss ein ausuferndes Haushaltsdefizit 
über einen Importüberschuss finanziert werden: 
S = In + DG + (X – M). Entsprechende Transferleis-
tungen aus dem Ausland könnten ein Haushalts-
defizit verringern und die Leistungsbilanz salden-
mechanisch ausgleichen helfen (vgl. auch Pusch 
und Grusevaja 2011).

 * Prof. Dr. Dirk Meyer ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Ordnungsökonomik am Institut für Volkswirt-
schaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität, 
Universität der Bundeswehr Hamburg.

 1 Vgl. European Commission (2013). Dabei handelt 
es sich um eine bereits stark abgeschwächte Ver-
sion gegenüber der vom März 2013.
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langanhaltende Einkommenstransfers sowie eine Umvertei-
lung zwischen Regionen umfassen (vgl. zur Abgrenzung 
Keuschnigg und Weyerstraß 2012, S. 203 ff.). Insofern haben 
bereits heute der EU-Strukturfonds mit Kofinanzierung nati-
onaler Investitionen sowie die Sozial- und Regionalfonds als 
zentrales Ziel, eine Konvergenz von Zentrum und Peripherie 
innerhalb der EU zu schaffen sowie langfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit schwacher Regionen zu stärken. Auch struk-
turelle Probleme im Bereich hoher Jugendarbeitslosigkeit der 
mediterranen Staaten werden über diese Fonds in ihren Aus-
wirkungen gelindert. Die Diskussion um die Einführung von 
Eurobonds, der EU-Fonds zur Bankenabwicklung sowie die 
europäische Einlagensicherung zeigen zudem, dass die 
Transferunion auch auf anderen Ebenen bereits installiert wird.

Andor-Plan

Bereits der Stable Money Report (vgl. Commission of the 
European Communities Directorate General for Economic 
and Financial Affairs 1993) enthielt den Vorschlag automa-
tischer Ausgleichszahlungen, wenn sich die Arbeitsmärkte 
einzelner EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich entwickeln soll-
ten. Aus einem EU-Fonds, finanziert über nationale Beiträge 
in Abhängigkeit von der Wirtschaftskraft (BIP) eines jeden 
Landes, sollten Transfers in diejenigen Länder fließen, deren 
monatliche Arbeitslosenrate saisonbereinigt gegenüber dem 
Trend der EWU lag. Die Initiative war ein Baustein der ange-
strebten Sozialunion, die mit der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte 1989 von dem EU-Ministerrat ange-
stoßen wurde, deren einstimmige Annahme aber an der 
Gegenstimme Großbritanniens scheiterte (vgl. Meyer 1990).

Aktuell brachte der französische Finanzminister Moscovici 
die Schaffung eines starken supranationalen Haushaltes der 
EU ins Gespräch, der zum Ausgleich von Konjunkturschwan-
kungen eine gemeinsame Arbeitslosenunterstützung für den 
Euroraum vorsehen kann (vgl. Schubert 2013). Neben einer 
Erhöhung nationaler Steuern schlägt er eine Finanzierung 
durch die EU-Finanztransaktionssteuer oder eine EU-Koh-
lendioxidsteuer vor. Damit kommt das strukturelle Novum 
einer eigenständigen EU-Steuerhoheit ins Spiel. Zeitgleich 
konkretisiert der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen 
Vorschlag einer Fiskalunion für die Eurozone (vgl. Allard 2013, 
S. 20 ff.). Er befürwortet temporäre Transfers im Rahmen von 
allgemeinen EU-Haushaltsmitteln, einem »Rainy-Day-Fund« 
sowie einer EU-weiten Arbeitslosenversicherung.

Anfang Oktober 2013 formulierte die Europäische Kommis-
sion unter Führung von Sozialkommissar László Andor ei-
nen Diskussionsbeitrag zur »Ertüchtigung der sozialen Di-
mension der Wirtschafts- und Währungsunion«.5 In diesem 

 5 Vgl. European Commission (2013). Das Kommissionspapier wurde in 
enger Abstimmung mit Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn 
sowie dem Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso erarbeitet. Es 
ist eine überarbeitete Fassung eines Entwurfes vom März 2013.

Zusammenhang thematisiert die Kommission den Aus-
gleich kurzfristiger Ungleichgewichte (Konjunkturschwan-
kungen) durch zwei Vorschläge der Ausgestaltung einer 
EALV. Modell I beinhaltet einen Ausgleichsmechanismus für 
die Eurozone. Zahlungen aus einem Stabilisierungsfonds 
sollen asymmetrische Schocks ausgleichen helfen sowie 
die Integration und Konvergenz befördern. Programmge-
mäß sind keine langfristigen Transferzahlungen beabsich-
tigt. Als handlungsgebender Indikator dient die Produkti-
onslücke als konjunkturelles Maß zwischen dem Produkti-
onspotenzial und der tatsächlichen Produktion. Die Euro-
mitgliedstaaten versichern sich auf diese Weise gegenseitig 
gegen Konjunkturschwankungen und Ungleichgewichte. 
Ältere Fassungen sahen quasi-automatische Zahlungen vor, 
wenn die Abweichung vom Durchschnitt 1,2% erreichte 
oder die Produktionslücke um mehr als 0,6% anstieg. Ge-
mäß Modell II übernimmt ein spezieller Fonds Ausgleichs-
zahlungen an Staaten, deren Arbeitslosenrate ein (struktu-
relles) Basisniveau überschreitet. Mit Verweis auf entspre-
chende bundesstaatliche Unterstützungen in Gestalt einer 
Rückversicherung (emergency benefits) in den USA könn-
te der Fonds beispielsweise 50% der diese Quote überstei-
genden Zahlungen an Arbeitslose übernehmen.

Während in Modell  I Globalüberweisungen aus einem 
EU-Haushaltsfonds in den Haushalt des konjunkturell 
schwachen Landes ohne Verwendungsauflagen fließen, ent-
spricht Modell II eher einem individuellen Sicherungssystem, 
das entweder direkt Zahlungen an Arbeitslose übernimmt 
oder Mittel zweckgebunden an die nationale Arbeitsagentur 
gibt. Die Kommission hebt die Notwendigkeit einer Vertrags-
änderung für beide Maßnahmen hervor, da der Lissa-
bon-Vertrag bislang Harmonisierungen der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften auf dem Gebiet der Beschäftigung 
ausschließt (Art. 149 AEUV) und entsprechende Befugnisse 
der Nationalstaaten vor Eingriffen der EU schützt (Art. 153 
Abs. 4 AEUV).6

Problematische Aspekte

Die Globalüberweisungen (Modell I) kranken an der gene-
rellen Problematik, die fiskalische Ausgabenerhöhungen im 
Rahmen kurzfristig erwünschter Nachfragestimuli kenn-
zeichnen. Die Aufstellung und Genehmigung von Konjunk-
turprogrammen ist das Ergebnis eines zeitintensiven Aus-
handlungsprozesses. Damit ist fraglich, ob die Mittel zeitnah 
ausgegeben werden können. Umgekehrt stößt die Rück-
nahme bei konjunktureller Besserung auf Widerstände der 
Begünstigten. Ohne Verwendungsauflagen ist ein konsum-
tiver Einsatz nicht zwingend. Darüber hinaus sind die Be-
rechnungen der Produktionslücke methodisch mit hohen 

 6 Da auch eine sogenannte Vertragsabrundung nach Art. 352 AEUV nicht 
infrage kommt, würde aufgrund der der EU zugewiesenen Kompetenzen 
das ordentliche Vertragsänderungsverfahren nach Art. 48 Abs. 1-5 EUV 
Anwendung finden.
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Unsicherheiten behaftet. Die politische Akzeptanz dieser 
zwischenstaatlichen Ausgleichszahlungen bleibt fraglich, da 
ein kleiner Kreis von Ökonomen erheblichen Einfluss auf-
grund diskretionärer Entscheidungsspielräume gewinnt (vgl. 
hierzu Dullien und Fichtner 2012, S. 10).

Demgegenüber kennzeichnet das individuelle Sicherungs-
system (Modell II) einen der politischen Einflussnahme weit-
gehend entzogenen Automatismus. Zahlungen an die von 
Arbeitslosigkeit Betroffenen erfolgen ohne Zeitverzögerung. 
Da es sich um Leistungen der Grundsicherung handelt, wer-
den die Mittel sofort nachfragewirksam. Da mit dem kon-
junkturellen Stabilisator konstruktionsbedingt-modellhaft 
keine Umverteilungen zwischen den Mitgliedstaaten erfolgen 
sollen, würden zusätzliche Lasten ausgeschlossen sein. Die 
EALV würde die nationalen Sicherungssysteme in gleichem 
Umfang entlasten.

Diesen Vorteilen steht jedoch eine Reihe von Problemen ent-
gegen. So reagieren die Unternehmen im Konjunkturverlauf 
zeitverzögert mit Entlassungen und Einstellungen. Der auto-
matische Stabilisator verliert damit an Wirksamkeit. Außer-
dem besteht die Gefahr permanenter Transfers, da eine Tren-
nung von konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit 
nicht leicht und daher politisch umstritten sein dürfte, von 
Land zu Land unterschiedlich ist und im Zeitablauf aufgrund 
der Dynamik der Arbeitsmärkte und seiner gesetzlichen 
Grundlagen einem Wandel unterliegt.7 An dieser Stelle liegt 
eine politische Einflussnahme im Interesse der Krisenländer. 
So legte die EU-Kommission kürzlich eine überarbeitete Me-
thode zur Berechnung des strukturellen Defizits vor, das nach 
der »Schärfung« des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nur 
0,5% betragen darf (vgl. Mussler 2013). Bislang geht die 
EU-Kommission bei der Berechnung der konjunkturbereinig-
ten Defizite davon aus, dass auch die Krisenstaaten relativ 
eng an ihrem Produktionspotenzial operieren. Beispielsweise 
geht sie im Fall Spaniens bei einer Arbeitslosigkeit von 27% 
wegen der dort herrschenden Verkrustungen von einer na-
türlichen Arbeitslosenquote von 23% aus. Sie kommt des-
halb zu dem Ergebnis, dass das Land lediglich 4,6% unter 
seiner Normalauslastung produziert. Entsprechend gering 
würden die Ausgleichszahlungen bei konjunktureller Unter-
stützung ausfallen. Wäre die Neuberechnung nicht an dem 
Widerstand Deutschlands (vorläufig) gescheitert, so hätten 
die Krisenländer durch einen niedrigeren Ausweis der natür-
lichen/strukturellen Arbeitslosenrate profitiert. Hieran wird die 
durchaus diskussionswürdige und interessengeleitete Ab-
grenzung zwischen strukturell-langfristigen Transfers und 
konjunkturell-ausgleichenden Zahlungen deutlich.

Gegebenenfalls sinken die Anreize der Staaten zu nationalen 
Arbeitsmarktreformen mit dem Ziel, die Verkrustungen zu 

 7 Als Voraussetzung dürfte keine Korrelation der Arbeitslosigkeit zwischen 
Regionen und in der Zeit bestehen, um systematische Transfers auszu-
schließen. Demgegenüber besteht bei Ländern mit einem hohen Anteil 
saisonaler Produktionen wie Landwirtschaft und Tourismus die Gefahr 
permanenter Transfers zwischen den Mitgliedstaaten.

beseitigen. Die Tarifpartner verlieren das Interesse an flexi-
blen Löhnen. Missbrauchskontrollen werden weniger inter-
essant, da es sich nicht um nationale Sozialgelder handelt 
und die Folgekosten zumindest teilweise externalisiert wer-
den können.

Klärung verlangt auch die Frage, anhand welcher Maßstäbe 
bzw. Indikatoren die Zahlungen erfolgen sollen. Da nicht nur 
die Anspruchsvoraussetzungen von Land zu Land unter-
schiedlich sind, sondern auch die Art der Hilfen wie Kurzar-
beit, Umschulungsmaßnahmen, Schlechtwettergeld etc. viel-
fältig sind, wird es schwierig, einheitliche Referenzgrößen der 
Bemessung festzulegen. Auch stehen die nationalen Sozial-
systeme untereinander in Verbindung: So können zwischen 
der Rente/Frührente, Krankengeldzahlungen, Arbeitsunfä-
higkeit, Elternzeit und Sozialhilfe und dem System der Ar-
beitslosenhilfe vielfältige Verknüpfungen bestehen. Daraus 
könnte sich schließlich die Notwendigkeit einer EU-weiten 
Harmonisierung der sozialen Sicherung als faktischer Sach-
zwang ergeben. Allerdings dürfte dies auf Widerstand bei 
den Mitgliedstaaten und deren Sozialpartner stoßen.

Einstieg in die Sozialunion?

Wie der Titel des Andor-Papiers nahelegt, ist der oben dis-
kutierte Plan einer EALV in das Vorhaben einer »Ertüchtigung 
der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsuni-
on« eingebettet. Als Ausgangspunkt steht ein Kriterienka-
talog, der die allgemeine Arbeitslosenrate, speziell die Höhe 
der Jugendarbeitslosigkeit, die Veränderung des Haus-
haltseinkommens, das Armutsrisiko sowie die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen erfasst und so eine Vergleich-
barkeit einzelner Länder schaffen soll (vgl. European Com-
mission 2013, S. 5, 10). Er dient der Koordination der Ar-
beits- und Sozialpolitik zwischen den Staaten.

Gefordert wird ein institutionelles Rahmenwerk zur Förde-
rung der Konvergenz und der Wettbewerbsfähigkeit. Im Zen-
trum steht die Errichtung einer eigenständigen Fiskalkapa-
zität für die Eurozone auf EU-Ebene. Damit nimmt der Andor-
Plan direkt Bezug auf den Zwischenbericht von EU-Rat und 
-Präsident »Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und 
Währungsunion«, der dieser Fiskalkapazität zwei wesentlich 
Aufgaben zuweist (vgl. Europäischer Rat/Der Präsident 
2013, S. 4 ff.). Zum einen sollen die Finanzmittel asymmet-
rische Schocks auffangen, wie sie nicht-optimale Währungs-
räume kennzeichnen. Dabei sollen ähnlich den Plänen zur 
EALV dauerhafte Unterstützungen von Ländern vermieden 
werden. Zum anderen soll die Fiskalkapazität »strukturelle 
Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Potenzialwachstums« befördern (vgl. Europäischer Rat/
Der Präsident 2013, S. 5). Nucleus dieser der Höhe nach 
nicht konkretisierten Finanzmittel könnten die EU-Struktur-, 
Sozial- und Regionalfonds sein. Mit ihnen sind bereits heu-
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te erhebliche Transfers zwischen den europäischen Regio-
nen verbunden.

Langfristig nivelliert die »soziale Dimension« die soziale Si-
cherung der europäischen Mitgliedstaaten vom Ansatz, 
schaltet damit einen wichtigen Wettbewerbsparameter aus 
und behindert das Entdeckungsverfahren im sozialen Be-
reich. Dezentralität gewährleistet demgegenüber Vielfalt und 
die Berücksichtigung nationaler Präferenzen, bessere Infor-
mationen, Anreizkompatibilität, demokratische Legitimation, 
Experimentierfreudigkeit sowie insgesamt den regionalen 
Bedingungen angepasste Maßnahmen. Hingegen mindern 
die mit den Harmonisierungs- und Konvergenzbestrebun-
gen einhergehenden supranationalen Transfers eigene An-
strengungen und schwächen die Geberländer. Der gemein-
same Abstieg in die Provinzliga der Globalisierung wäre nur 
eine Frage der Zeit. Die EALV ist daher eine Fahrkarte für 
den falschen Zug.
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